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werden, bis veränderte Umstände die Wiederaufnahme

der Gefeehtstätigkeit gestatten.
Das Zurückweisen von Truppenkörpern der einen

oder andern Partei hat Unwahrscheinlichkeiten zur
Folge und ermüdet die Truppe. Seine Anwendung
ist im allgemeinen nur dann berechtigt, wenn es
sich nach einem Zusammenstoße darum handelt,
einer der Parteien Luft zu schalten. Der Schiedsrichter

bestimmt in solchen Fällen eine Linie, bis
zu der die zurückgehenden Truppeneinheiten sich
zurückzuziehen haben und unterbricht die
Gefechtshandlung so lange, damit diese die nötigen
Anordnungen treffen können. Das einem geworfenen
Truppenteil auferlegte Zurückweichen bedingt
anderseits für den Gegner das vorübergehende
Anhalten. Dieser Halt müßte auch in Wirklichkeit

gemacht werden, um die Verbände wieder zu
ordnen und das durch den Sturm gewonnene
Gelände zu besetzen.

* *
*

Diese neuen Schiedsrichtervorschriften gäben
wohl Anlaß zu manchen Bemerkungen. Man
verzichtet für heute darauf aus verschiedenen
Gründen. Hervorgehoben soll nur noch werden
die einfache Gestaltung des ganzen Apparates und
des gesamten Verfahrens, das Verpönen jeder
Zifferntaktik und Additionsstrategie und der Grundsatz

möglichst geräuschlosen und sparsamen Ein-
greifens durch vorgiingige Benachrichtigung. Je
ruhiger und zurückhaltender sich schiedsrichterliche

Tätigkeit abwickelt, umso ersprießlicher wird
sie für Manöververlauf, Truppen- und Führerausbildung

sein. -t.

Der Infanterist, ein Lastträger.
Eine Entgegnung.

(Korrespondenz.)

In einer der letzten Nummern dieses Blattes
wurde, wenn auch in durchaus sachlicher Weise,
die Art einer Kritik unterzogen, wie die in der
Stabsanleitung vorgesehenen 6 kg per Mann
diesem abgenommen und auf den
Kompagniebagagewagen (der noch auf dem Papier steht)
verladen werden könnten. Dabei wurde nicht nur
die vorgeschlagene Teilung des Tornisters in zwei
Taschen, von denen eben die eine jene 6 kg
aufnehmen sollte, einer Kritik unterworfen, sondern
es wurde vor der Entlastung des Infanteristen
überhaupt gewarnt.

Nur die prinzipielle Fruge der Entlastung ist
es, die dem Schreiber dieser Zeilen die Feder
erneut in die Hand drückt. Er hat in diesem
Blatte schon einige Lanzen für die Entlastung des
Infanteristen eingelegt und man wird ihm nicht
verargen, wenn er heute wieder zur Feder greift,
wo die bereits erkämpfte Position von den
Anhängern des Alten neuerdings soll zurückerobert
werden. — Wir haben in jenen Artikeln den Nachweis

zu leisten versucht, daß die Entlastung des
Infanteristen eine Forderung sei, der Gehör geschenkt
werden müsse, sobald man von ihm eine größere
Beweglichkeit, "namentlich im Gefecht verlangen
wolle. Oder glaubt wirklich jemand im Ernst,
daß von einem Mann, der total SO kg zu
tragen hat, jene erhöhte Beweglichkeit verlangt
werden kann, die gerade eine kleine Armee sich
zu Nutzen machen sollte, um einen größeren, aber

schwerfälligeren Gegner durch die größere Manövrierfähigkeit

zu schlagen? Ein Mann, der das Tragen
nicht von Haus aus gewohnt ist, wird zum
Lastträger, wenn er eine solche Last tragen muß. Nur
mühsam keucht er dahin und wenn er gar bergauf
Laufschritt machen soll, so geht ihm der Atem
aus. Am grünen Tisch hat man damit freilich
nicht gerechnet und je weiter einer von jenem
Zeitpunkt sich entfernt hatte, wo er am eigenen
Leib die Wirkung jener 30 kg verspüren konnte,
umso leichter nahm er es, wenn es galt, dem
Infanteristen irgend einen neuen mehr oder weniger
wichtigen Gegenstand aufzubürden. Aber an die
Entlastung dachten nur die, die mit der Truppe
zusammen lebten und täglich aus der Nähe die
ungeheuerliche Wirkung jener Belastung erkennen
konnten. Man vergegenwärtige sich nur z. B. als
Gegenstück eine Entwicklung im Bataillon ohne
Gepäck. Wohl noch einmal so rasch geht sie vor
sich und wohl 10 km per Tag wird unser Mann
mehr maschieren, wenn wir ihm G kg vom Rücken
abnehmen. Nun wissen wir sehr wohl, daß der
Infanterist immer neben der Waffe das wird
mittragen müssen, was er vor, im und nach dem
Gefecht absolut braucht. Das ist die Munition, die
Zeltdecke, das Schanzzeug, Lebensmittel,
Ersatzwäsche, ein warmer Lismer und das Gewehrputzzeug.

Alles andere sind Dinge, die wir m der
Zeit, wo's darauf ankommt, entbehren können.
Uebrigens ist vor dem Feinde sowieso keine Zeit,
um von allen jenen sekundären Dingen, wie zweites
Paar Hose, Schuhe oder gar Kaput Gebrauch zu
machen. „Was nützt der Mantel"-, sagt der
Soldatenwitz, „wenn er nicht gerollt ist". In der
Tat, dieses schwerste und hinderlichste Stück, das
noch dazu im Regen 1 — 2 kg Wasser aufnimmt,
gehört für den Winter magaziniert. Im Sommer
wird es viel besser durch den wollenen und
trockenen Lismer ersetzt. Wenn ein vollkommen
durchnäßter Mann seine Wäsche wechseln und
unter die nasse Blouse einen trockenen Lismer
anziehen kann, so ist er jedenfalls besser daran,
als wenn er über die nasse Bluse den halbnassen
Kaput anzieht Die Zeltdecke ersetzt im Kanto-
nement einigermaßen die Biwakdecke, draußen
dient sie dem Biwakieren. Diese Sätze dürften
unbedingt Geltung haben, schon deshalb, weil wir
alle jene sekundären Dinge gewöhnlich doch nur
dann auspacken können, wenn auch der Bagagetrain

herangezogen werden kann. Warum sie aber
dann nicht von Anfang an diesem aufladen

In jener Kritik wird nun demgegenüber die
Furcht ausgesprochen, es könnte bei einer
Ueberraschung jener Teil des Gepäckes verloren gehen,
sei es, daß die Bagagewagen den Weg verstopfen
und abgefangen werden, sei es, daß jenes
Gepäck liegen bleibt. Wir sagen : Geschehe nichts
schlimmeres! Hängt unser Heil wirklich von dem
zweiten Paar Hosen oder dem Kaput oder den
Quartierschuhen ab Keineswegs.

Solche vorübergehende Verluste können wir im
eigenen Lande gut verschmerzen, wenn wir dafür
eine größere Beweglichkeit unserer Hauptwaffe
gewinnen. Uebrigens sind unsere Kommunikationen

nicht so spärlich und unsere Transportmittel

nicht so schlecht, daß wir auf den Nachschub

nicht rechnen könnten. Vor allem führen
wir auch keine Eroberungskriege, die uns weit
von unserer Operationsbasis abführen.
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In Deutschland z.B. hat das Infanterie-Bataillon
ohne jene Bagagewagen genau gleich viel Fuhrwerke

wie wir mit denselben (total 19). Also
könnten wir die Entlastung einzig vom Gesichtspunkt

der Länge der Trainkolonnen aus ohne
weiteres wagen. Dazu kommt aber, daß wir den
Train nur gehörig staffeln müssen. Die Gefechtsstaffel

hindert die Beweglichkeit hinter der Linie
nicht, denn sie geht mit der Truppe. Aber auch
der Küchentrain fährt besonders und wird für
sich gestaffelt. Die Proviantwagen fahren zum
Fassen und es bleiben in der Regel als
Haupttrainkolonne nur noch die fünf Fourgons und die
angefochtenen vier Kompagnie-Bagagewagen per
Bataillon stehen. Das gibt nun allerdings noch
lange Trainkolonnen genug, aber wir müssen uns
nur daran gewöhnen, diesen Teil des Trains weit
zurückzustaffeln, so daß er uns im Gefecht nicht
hindert und selbst auch nicht gefährdet ist. (Dazu
gehört allerdings die Bewaffnung der Trainmannschaft,

wie sie mit Recht von den sachkundigen
Trainoffizieren verlangt worden ist.) Und die
Truppe muß gewöhnt werden, ohne jenen sekundären

Teil des Gepäckes, wenigstens für die Zeit
des Gefechtes, auszukommen. Das müssen wir
aber verlangen können, sonst wollen wir lieber das

Kriegshandwerk aufstecken. Der Infanterist, der
heute noch ein Lastträger ist, wird gerne jenen
Teil der Vermehrung gewisser Entbehrungen oder
Strapazen auf sich nehmen, wenn man ihn nur
endlich entlastet. Wer das nicht glaubt, der halte
einmal Umfrage bei der Mannschaft selbst.

Freuen wir uns also, daß die Bahnen des
Fortschrittes endlich betreten worden sind und daß
man sich in den maßgebenden Kreisen, trotzdem
diese nicht mehr am eigenen Körper oder aus
nächster Nähe die Wirkung der schweren Last
bemessen können, von der absoluten Notwendigkeit
der Entlastung des Infanteristen überzeugt hat.
Wenn jener Kritikus aber die Entlastung als ein
Wagnis darstellt, das einzig dastehe, so möchten
wir dies nicht nur unter Hinweis auf den
russischjapanischen Krieg bestreiten, sondern ihm
entgegen halten, daß, wer nichts wagt, nichts gewinnt.

C. F.

Ausweiskarten für Offiziere in Zivil.

In großen Manövern werden bei uns jeweils
Ausweiskarten für Offiziere in Zivil ausgegeben, die
diesen den Zutritt zu den Übungen und zur Kritik
ermöglichen sollen. Eigentlich haben diese Karten
gerade dort sehr wenig Sinn, da im allgemeinen
die anderen Soldatenbummler ebenso gut zukommen
können und bei der Besprechung doch meist so
viel Teilnehmer sind, daß eine große Anzahl nichts
hört.

Dagegen vermißt man oft eine Ausweiskarte bei
kleineren Übungen sowie auf den Exerzierplätzen.
Wenn aber Offiziere in Zivil der Einzelausbildung,
Übungen in den niederen Verbänden und
Scharfschießen der Infanterie oder Artillerie beiwohnen,
so lernen sie hier vielleicht mehr als in großen
Manövern und es darf füglich diese Beschäftigung
zur außerdienstlichen Betätigung gerechnet werden.
Gerade hier aber wird die Teilnahme oft erschwert;
die Plätze sind vielleicht durch Schildwachen
abgesperrt oder das Publikum wird sonst irgendwie
entfernt, zum mindesten bei der Kritik.

Es ist ja freilich taktvoll, sich dem höchsten
anwesenden Offizier vorzustellen und um Erlaubnis
zum Zusehen zu bitten. Aber oft ist dieser nicht
gerade in der Nähe oder durch seine Pflichten so

in Anspruch genommen, daß man ihn nicht
belästigen darf, und auf einem größeren Übungsplatz
kann man trotz seiner Erlaubnis von entfernteren
Posten zurückgewiesen werden, besonders wenn bei
gewissen Übungen weitgehende Absperrungsmaßregeln

angeordnet sind. Und es ist doch gewiß ein
Unding, wenn z. B. ein Bataillons- oder
Regimentskommandant, der in Zivil den Übungen einer
Rekrutenschule folgt, in der Angehörige seines
eigenen Truppenkörpers ausgebildet werden, von
diesen weggewiesen wird. Das kann nicht bloß
vorkommen, sondern kommt vor, und unter diesen
Umständen handelt ein Truppenführer richtig,
wenn er sich dem nicht aussetzen will und sich
infolgedessen gar nicht darum kümmert, wie sein
Cadres-Ersatz und seine Rekruten ausgebildet werden.

In das gleiche Kapitel gehört die Behandlung
des Offiziers in Zivil, der etwas in der Kaserne
zu tun hat. Wenn er sich auf der Wache präsentiert

hat und diese seiner Behauptung, daß er
Offizier sei, Glauben schenkt und ihm Eintritt
erlaubt, so wird ihm ein Rekrut mitgegeben, ich
weiß nicht ob als Führer durch das Gebäude, das
der Offizier sattsam kennt, oder als Kontrolle, daß
der Offizier auch wirklich dorthin geht, wohin er
angegeben hatte

Um solchen Zuständen ein Ende zu machen,
möchten wir anregen, daß den Offizieren allgemein
Legitimationskarten gegeben werden, die den Träger
als Offizier ausweisen und ihm gegenüber den
militärischen Polizei-Organen die gleichen Rechte, aber
auch die gleichen Pflichten wie den Offizieren in
Uniform gewähren. — Natürlich zum Eisenbahnfähren

zu halber Taxe berechtigen diese
Legitimationskarten nicht.1) H. F.

') Wir sind überhaupt kein Freund jener Ausweiskarten,

die die Vergünstigung gewähren, in Zivil zu
halber Taxe in der Eisenbahn zu fahren. — Wenn so ein
Armeekorpskommandant bei uns dem Kondukteur sein
Kinderbillet präsentiert und dazu die von einer Amtsstelle

ausgestellte und abgestempelte Karte, die ihm
die Berechtigung dazu für bestimmt angegebene Tage
gibt, so schaue ich mich immer ängstlich im,; Coupé
um, ob nicht ein Fremder zufällig die Karte lesen kann
und nun inne wird, daß der glückliche Träger derselben
nicht ein subalterner Bahnbeamter ist, dem auf diese
Art die Ferienreise erleichtert wird.

Die Redaktion der Allg. Mil.-Ztg.

Ausland.
Frankreich. Maßregel zur Verminderung der

„insoumis". Um die Zahl der „insoumis", die sich in den
-letzten Jahren zu beträchtlicher Höhe erhoben hat,
zu vermindern, hat der Kriegsministcr im Einverständnis

mit dem Minister des Innern verfügt, daß die
Reservisten einen Wohnungs- oder Aufenthaltswechsel
nicht nur bei den Gendarmeriebrigaden, sondern auch
bei allen Bürgermeistereien und den Polizeiämtern
großer Städte anmelden dürfen. Die Behörden werden
aufgefordert, alles zu tun, um die Kenntnis dieser
Maßregel möglichst schnell zu verbreiten, und man
verspricht sich von diesem Entgegenkommen den
Mannschaften des Beurlaubten - Standes gegenüber gute
Früchte. (Militär-Wochenblatt.)

Verschiedenes.
Eine Kriegsstatistik. Zu interessanten Vergleichen

mit dem Balkankrieg regt eine Statistik an, die der
französische Statistiker Gaston Bodart über die Kriege
zusammengestellt hat, die im Laufe der letzten drei
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